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«Ötzis Brüder» jagten im Muotatal
Prähistorische Funde zeugen von stattlichen Tieren und Steinzeitmenschen

Vor 10 000 Jahren lebten
mächtige Steinböcke und Hir-
sche im Gebiet der Twärenen
und Silberen. Dass diese um-
herziehenden Jägerhorden
nicht verborgen blieben, zeigen
unter anderem Funde, welche
im vergangenen Sommer in
verschiedenen Höhlen gemacht
wurden.

● VON FRANZ STEINEGGER

In einer Höhle im Weidegebiet der
«Vorder Silberenalp», auf 2050 Me-
tern über Meer, fand der Muotathaler
Höhlenforscher Walter Imhof im ver-
gangenen Juli umfangreiches Fund-
material, welches er insgesamt vier
Steinböcken zuordnen konnte. Zu den
über 170 Knochen, Zähnen und Frag-
menten gehören ebenfalls zwei
ausserordentlich gut erhaltene, gros-
se Hornzapfen, die an der Schädelba-
sis einen Durchmesser von 29 cm auf-
weisen und für unsere Region bislang
absolut einmalig sind. Diese weisen
auf stattliche Tiere hin, wie sie in die-
ser Grösse heute kaum mehr existie-
ren. 

Imhof, der in den vergangenen Jah-
ren viele prähistorische Knochenfun-
den gemacht und sich ein entspre-

chendes Wissen angeeignet hat, ver-
mutet, dass die Grösse dieser Tiere mit
dem Auftauchen des Menschen und
den von ihnen mitgebrachten Haustie-
ren abgenommen hat. Einerseits wur-
de dadurch der Lebensraum dieser

Tiere eingeschränkt, was zu Stress
und Konkurrenz unter den Tieren
führte, und anderseits suchten sich die
umherstreifenden Jäger natürlich die
grössten Exemplare aus.

Der Nachweis urzeitlicher Jäger ge-

lang an Knochenfunden aus Höhlen,
welche Bearbeitungsspuren verschie-
denster Art (Schnittspuren, Einfluss
von Feuer) aufweisen. Die ältesten rei-
chen 10 000 Jahre zurück und können
an Rothirschknochen aus der Höhle
«Wunderfitz» beobachtet werden. Sol-
che Spuren können aber auch an
Steinbockknochen festgestellt werden
und sind höchstwahrscheinlich auf ei-
ne Schlachtung zurückzuführen. Bis-
her sind im Muotatal nicht weniger als
sechs solcher antropogenen Höhlen
bekannt. 

Überraschende Funde
Die eindrücklichen Hornzapfen aus

der Steinbockhöhle in der Vorder Sil-
berenalp stammen ebenfalls aus ei-
nem Fund, dessen Zusammensetzung
auf menschliche Beeinflussung zu-
rückzuführen ist. Wie die Datierung
eines Vorderbackenzahnes aus dem
Fundmaterial der Steinbockhöhle
zeigt, hat zumindest eines der Tiere in
der Zeit um 8000 v. Chr. gelebt.

Die Silberen überrascht allerdings
noch mit weiteren prähistorischen
Steinbockfunden, welche allesamt auf
sehr grosse Tiere hinweisen. Das ver-
mutlich grösste Tier konnte anhand ei-
nes Schulterblattes im Silberendom
nachgewiesen werden, einer Höhle,
welche ausserdem mit traumhaftem
Tropfsteinschmuck aufwarten kann.

Mächtiges Horn: Walter Imhof zeigt einen der riesigen Hornzapfen, welcher einem 
prähistorischen Steinbock im Gebiet Silberen wuchs. Im Vergleich dazu der gehörnte
Schädel einer heutigen Hausziege. Bild Franz Steinegger

114 Schwyzer 
Firmen pleite

Massiver Zuwachs der Firmen-
konkurse im letzten Jahr im
Kanton Schwyz. Im Vorjahr
wurden 73 Konkurse gezählt,
jetzt waren es 114. Die Gründe
für den Anstieg sind nicht be-
kannt. 

cj. Besorgniserregende Zunahme
der Firmenkonkurse im Kanton
Schwyz. Im Vergleich zum Vorjahr
stieg die Zahl der Konkurseröffnungen
von 73 auf 114 an, was einer Zunah-
me um 56,2 Prozent entspricht. Was –
abgesehen vom wirtschaftlichen Um-
feld – zu dieser Steigerung um glatt die
Hälfte geführt hat, ist nicht zu ergrün-
den. Vielfach hängt das Scheitern ei-
ner Unternehmung allerdings auch
damit zusammen, dass ein guter Fach-
mann mit spezifischen Berufskennt-
nissen noch lange nicht ein guter
Unternehmer ist. Sehr häufig mangelt
es an unternehmerischem Wissen. 

Umgekehrt ist die Zahl der Privat-
konkurse von 51 auf 40 zurückgegan-
gen. Dies entspricht einer Senkung um
21,6 Prozent. Wobei davon ausgegan-
gen werden kann, dass im Vorjahr die
Zahl der Privatkonkurse ungewöhn-
lich hoch gewesen ist. 

Gesamthaft sind im Kanton Schwyz
letztes Jahr also 154 Konkursverfah-
ren eröffnet worden; jeden zweiten
Werktag wurde ein Konkurs gemeldet.
Im Vorjahr waren es 124 gewesen.
Dies entspricht einem Anstieg um 24,2
Prozent.  

Radio Central will
Glarus ausbauen

Das Regionalradio Central
muss sein Konzessionsgebiet
Glarus zurzeit provisorisch ab-
decken, weil geeignetes Perso-
nal fehlt. Nun will man den
Standort Glarus aber ausbau-
en.

cj. Seit etlichen Monaten wird der
Kanton Glarus durch das Regionalra-
dio «Central» von Altendorf aus abge-
deckt. Das Studio im Glarner Medien-
haus ist Glarus ist meistens nicht be-
nutzt. Programmleiter Alfons Spirig
bestätigte, dass man derzeit eine pro-
visorische Lösung befreite und auf der
Suche nach einem geeigneten Radio-
Journalisten sei, der auch mit den re-
gionalen Verhältnissen vertraut ist.
Wobei auch denkbar sei, dass ein künf-
tiger Glarner Korrespondent von sei-
nem privaten Büro aus arbeiten kön-
ne und das Studio gar nicht mehr
brauche. Dort allerdings läuft der
Mietvertrag noch über eine längere
Zeit. 

Alfons Spirig betont, dass Glarus
nicht zu kurz komme und man Glarus
abdecke. Allerdings wünsche er sich,
dass die Berichterstattung noch näher
an das Glarner Geschehen herange-
hen könne. Es sei in Glarus ein Ausbau
geplant. 

Rettungsdienste
sollen fusionieren
Lachen. cj. Die Rettungsdienste der

Spitäler Lachen, Uznach, Männedorf,
Glarus und Wetzikon sollen künftig un-
ter einem Dach zusammengeführt
werden. Diese Fusion wird von den
verschiedenen Spitalträgern derzeit
eingehend diskutiert. Ziel wäre es,
dass für diesen überregionalen Ambu-
lanzdienst eine gemeinsame Gesell-
schaft mit zentraler Führung gegrün-
det würde, die dann von den verschie-
denen Standorten aus operativ die Spi-
täler und die Regionen abdecken
könnte. 

Wallfahrt künftig
am Samstag

Schwyz. cj. Die Wallfahrt des alten
Landes Schwyz wird nicht mehr fix
nach der Tradition durchgeführt, son-
dern erstmals an einem Samstag, dem
21. Mai. Damit soll dem Publikum wie-
der vermehrt die Möglichkeit zur Teil-
nahme geboten werden. 

Baubewilligung vor der Baubewilligung
Die Bewilligung eines Werbeplakates ist eine Wissenschaft für sich

● VON FRANZ STEINEGGER

Die Immo Druesberg AG plant im
Nüseeben in Oberiberg den Bau ei-

nes Büro-/Wohnhauses. Doch will die
Immobiliengesellschaft zuerst wissen,
wie gross die Nachfrage ist. Deshalb
stellt sie in der Nähe der Tschalun-
strasse eine Werbetafel auf, um poten-
zielle Käufer auf das Angebot auf-
merksam zu machen. Diese Werbeta-
fel bedarf nun einer ordentlichen Bau-
bewilligung, die im heutigen Amtsblatt
ausgeschrieben ist. 

Rechtliche Grundlage dafür bietet
die Vollzugsverordnung zur Stras-

senverordnung, wo es unter Para-
graph 24, Absatz 4 heisst: «Das Auf-
stellen von Bauten und Anlagen zu Re-
klamezwecken bedarf einer Baubewil-
ligung nach dem Planungs- und Bau-
gesetz sowie einer einmaligen Bewilli-
gung (...) Über das Aufstellen, Anbrin-
gen und die Änderung von Reklamen

und ähnlichen Ankündigungen im Be-
reich von Hauptstrassen entscheidet
die Kantonspolizei. Bei anderen Stras-
sen entscheidet der Gemeinderat nach
Anhören der Kantonspolizei.» Gere-
gelt werden Strassenreklamen sodann
in der bundesrechtlichen Signalisa-
tionsverordnung. Darin wird die Zu-
lassung von Reklamen an Strassen
hinsichtlich des Standortes, der Auf-
machung und der Grösse beschränkt.

Geht es um die Erstellung einer Bau-
installationsreklame, so wird diese

zusammen mit der Baute bewilligt. Ein
vereinfachtes Verfahren greift, wenn
eine «Ad-hoc-Tafel», also nur für eine
beschränkte Zeit, aufgestellt wird. Das
ist der Fall bei verstreut auf privatem
Grund auftauchenden Hinweistafeln
für Fasnachtsveranstaltungen oder
bei Wahlplakaten, die nur wenige Wo-
chen stehen bleiben. Anders verhält es
sich bei länger oder gar ständig beste-
hen bleibenden Hinweistafeln. Sie

müssen im ordentlichen Verfahren be-
willigt werden: Ausschreiben im Amts-
blatt mit Recht auf Einsprache.

Weniger streng sind offenbar die
Behörden, wenn etwa Bauern

auf ihre Angebote, wie «Schlafen im
Stroh» oder auf «frische Äpfel» hin-
weisen: Wenn sie nicht zu massenhaft
auftreten, können sie auch ohne Be-
willigung hingestellt werden. Jeden-
falls, solange niemand dagegen klagt.
Denn meist sind sie sehr diskret plat-
ziert und trüben kaum die Aufmerk-
samkeit von Verkehrsbenützern.

Obwohl Werbeplakate eigentlich
Aufmerksamkeit erheischen soll-

ten, gibt es auch diesbezüglich Gren-
zen. Untersagt sind namentlich Stras-
senreklamen, die die Verkehrssicher-
heit beeinträchtigen, mit offiziellen
Signalen oder Markierungen verwech-
selt werden oder durch ihre Ausge-
staltung deren Wirkung herabsetzen.

Nicht mit einer Bewilligung an Stras-
sen gerechnet werden darf für grosse
Werbeflächen mit knapp bekleideten
Frauen oder mit brutalen Szenen, weil
dadurch die Verkehrsteilnehmer über-
mässig stark abgelenkt werden kön-
nen. Einschränkungen gibt es auch,
wenn Reklamen das Orts- oder Land-
schaftsbild beeinträchtigen. 

Das Bewilligen eines Werbeplakates
an öffentlichen Strassen ist eine

Wissenschaft für sich – und liegt in
Grenzfällen auch im Ermessen der Be-
hörden oder Beamten. Im Fall der Wer-
betafel in Oberiberg hat der Gemeinde-
rat entschieden, dass ein ordentliches
Verfahren durchgeführt werden muss.
«Die Tafel ist gross, erheischt Auf-
merksamkeit  und bleibt voraussicht-
lich zwei Jahre oder länger stehen», er-
läutert Gemeindeschreiberin Patricia
Nauer das gewählte Prozedere. «Wir
wollten sicher sein, dass das Aufstellen
der Tafel rechtlich abgesichert ist.»

Mehr Spass für mehr Bahn-Passagiere
Sattel-Hochstuckli AG plant neue Angebote auf dem Mostelberg

Wenn im Sommer die neue
Gondelbahn auf den Mostel-
berg in Betrieb genommen
wird, rechnet man mit fünf bis
zehn Prozent mehr Fahrgäs-
ten. Für diese sollen auf dem
Sattler Hausberg zusätzliche
Attraktionen geboten werden.

● VON GERI HOLDENER

Bald geht es los mit den Bauarbei-
ten: Ab März entsteht zwischen Sat-
tel und dem Mostelberg eine neue
Gondelbahn. Dann hat die gut 54-jäh-
rige Sesselbahn ausgedient. Läuft al-
les rund, kann die Sattel-Hochstuckli
AG die neue Anlage im Juli in Betrieb
nehmen. «Im Businessplan gehen wir
von fünf bis zehn Prozent mehr Pas-
sagieren aus», so Verwaltungsrat Pir-
min Moser gegenüber dem «Boten».
Bis dahin soll auch auf dem Mostel-
berg selbst das touristische Angebot
verbessert werden. In einem ersten
Phase wird der «Stuckli Jump» er-
weitert. Das dürfte vor allem Fami-
lien mit Kindern freuen. Beim

«Stuckli Jump» handelt es sich um ei-
ne Sprung-Anlage für die Kleinen,
komplett mit Trampolin und «Gumpi-
burg». Im heutigen Amtsblatt ist ein
Erweiterungsprojekt publiziert wor-
den. Konkret soll der «Stuckli Jump»
auf dem Areal von Roman Inderbitzin
um etwa einen Viertel vergrössert
werden. So hätte man Platz für ein
zusätzliches Sprunggerät. Bei den
Bauarbeiten handelt es sich um ein-
fache Boden-Präparierungen, die
sich innert weniger Tage bewerkstel-
ligen lassen.

Rechtzeitig für die
Sommersaison bereit

Läuft mit dem Bewilligungsverfah-
ren alles rund, dürfte schon in der
kommenden Sommersaison der
«Stuckli Jump» mit zusätzlichen At-
traktionen aufwarten. Gibt es noch
weitere Pläne, um das touristische An-
gebot für die Gondelbahn-Passagiere
attraktiver zu machen? Sattel-Hock-
stuckli-Verwaltungsrat Pirmin Moser:
«Noch ist nichts spruchreif.» Aller-
dings würden gegenwärtig noch wei-
tere Ideen geprüft.

Bald noch mehr Spass für die Kleinen: Die Anlage «Stuckli Jump» soll vergrössert
werden. Archivbild


